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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 539 S
(zu Drs. 17/366 S)

18. 01. 10

Bericht und Antrag des Ausschusses für Bürgerbeteiligung und Beiratsan-
gelegenheiten

Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter

I. Bericht

1. Überweisung und Beratung der Mitteilung des Senats vom 18. August 2009,
Drs. 17/366 S

Die Stadtbürgerschaft hat den Entwurf des Ortsgesetzes über Beiräte und
Ortsämter, Mitteilung des Senats vom 18. August 2009, Drs. 17/366 S, in
ihrer 28. Sitzung am 25. August 2009 beraten und den Entwurf an den Aus-
schuss für Bürgerbeteiligung und Beiratsangelegenheiten überwiesen. Dem
vorausgegangen war ein intensives Beteiligungsverfahren mit den Beirä-
ten und Ortsamtsleitungen, aufgrund dessen der Senat den der Stadtbür-
gerschaft vorgelegten Entwurf erarbeitet hat. In ihm wurden bereits dort
vorgebrachte Anregungen der Beiräte in großen Teilen übernommen. Der
Ausschuss wurde durch die Senatskanzlei über den Fortgang dieses Beteili-
gungsverfahrens regelmäßig informiert und hat die dortigen Stellungnah-
men der Beiräte zur Kenntnis erhalten.

Der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Beiratsangelegenheiten hat den
Entwurf des Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter in seiner Sitzung am
15. September 2009 beraten und beschlossen, den Beiräten erneut Gele-
genheit zur Stellungnahme zu dem Entwurf zu geben. Folgende Beiräte
haben gegenüber dem Ausschuss Stellung genommen:

Beirat Burglesum,

Beirat Findorff,

Beirat Hemelingen,

Beirat Horn-Lehe,

Beirat Mitte,

Beirat Neustadt,

Beirat Oberneuland,

Beirat Obervieland,

Beirat Östliche Vorstadt,

Beirat Osterholz,

Beirat Schwachhausen,

Beirat Strom,

Beirat Vegesack,

Beirat Walle,

Beirat Woltmershausen.

Die wesentlichen Inhalte der Stellungnahmen sind der Übersicht in der
Anlage zu entnehmen. Der Ausschuss hat die Stellungnahmen bei der Fort-
setzung seiner Beratungen in der Sitzung am 2. Dezember 2009 einbezo-
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gen und die Senatskanzlei sowie die Beiräte in der Sitzung zu dem Entwurf
des Ortsgesetzes und zu den Stellungnahmen der Beiräte angehört. Darüber
hinaus hat der Ausschuss dort Stellungnahmen des Gesamtbeirats und des
Landesbehindertenbeauftragten beraten.

2. Änderung des Entwurfs des Ortsgesetzes infolge der Änderung des Bre-
mischen Wahlgesetzes

Die Bürgerschaft (Landtag) hat durch zwischenzeitliche Änderung des § 1
Abs. 1 Nr. 1 des Bremischen Wahlgesetzes auf der Grundlage des Berichts
des nichtständigen Ausschusses „Erleichterung der Volksgesetzgebung und
Weiterentwicklung des Wahlrechts“ vom 23. September 2009, Drs. 17/934,
das aktive Wahlalter für die Stadtbürgerschaft und – durch die Verweisung
auf § 1 Abs. 1 Nr. 1 in § 43 Abs. 1 des Wahlgesetzes – auch für die Stadt-
verordnetenversammlung Bremerhaven auf das vollendete 16. Lebensjahr
abgesenkt. Für das passive Wahlrecht ist es bei dem vollendeten 18. Le-
bensjahr geblieben.

Für die Wahlen zu den Beiräten gilt das aktive Wahlrecht ab dem vollende-
ten 16. Lebensjahr bereits seit der Einfügung des § 3 Abs. 3 in das Gesetz
über Beiräte und Ortsämter durch Ortsgesetz vom 16. Oktober 2006
(Brem.GBl. S. 436). Diese Regelung war bisher als Abweichung vom Wahl-
gesetz notwendig und ist daher auch in den Entwurf des Ortsgesetzes (Mit-
teilung des Senats vom 18. August 2009, Drs. 17/366 S) als § 3 Abs. 2 über-
nommen worden. Durch die Änderung des § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Bremischen
Wahlgesetzes ist diese Regelung überflüssig geworden und kann gestri-
chen werden. Die Verweisung auf § 1 des Bremischen Wahlgesetzes in § 3
Abs. 1 des Entwurfs genügt nun. Da der Verweis in § 3 Abs. 1 des Entwurfs
auf das Bremische Wahlgesetz infolge der bereits beschlossenen Absenkung
des Wahlalters auch die 16- und 17-Jährigen umfasst, kann § 4 des Ent-
wurfs nicht mehr auf § 3 Abs. 1 des Entwurfs für das passive Wahlrecht
verweisen.  Hier  ist  es  deshalb  notwendig,  ausdrücklich  das  vollendete
18. Lebensjahr als Voraussetzung der Wählbarkeit aufzunehmen.

Der Ausschuss hat einer entsprechenden Änderung des Entwurfs des Orts-
gesetzes einstimmig zugestimmt. Für den Inhalt der sich daraus ergeben-
den Änderungen des Gesetzesentwurfs wird auf den Antrag des Ausschus-
ses in Ziffer II.1 dieses Berichts verwiesen.

3. Anträge der Fraktionen zur Änderung des Entwurfs des Ortsgesetzes

In Kenntnis der Stellungnahmen der Beiräte, des Gesamtbeirats und des
Landesbehindertenbeauftragten haben die Fraktionen der SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen gemeinsam sowie die Fraktionen der CDU, DIE LINKE.
und der FDP jeweils für sich Anträge zur Änderung des Entwurfs des Orts-
gesetzes in den Ausschuss eingebracht. Der Ausschuss hat diese Anträge in
seiner Sitzung am 2. Dezember 2009 beraten.

a) Antrag der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen

Die Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen legten dem Aus-
schuss folgenden gemeinsamen Antrag vor:

„Der  Ausschuss  für  Bürgerbeteiligung  und  Beiratsangelegenheiten
empfiehlt der Stadtbürgerschaft, den Entwurf des Gesetzes über Bei-
räte und Ortsämter, Drs. 17/366 S, mit folgenden Änderungen zu be-
schließen:

1. § 5 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

,Der Beirat wirkt gemeinsam mit dem Ortsamt darauf hin, dass
seine Maßnahmen, Planungen, Stellungnahmen und Beschlüsse
sowohl geschlechtergerecht und im Hinblick auf die Auswirkun-
gen transparent sind als auch die Herstellung von Barrierefreiheit
fördern.’

2. § 7 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,Zusätzlich wird ein von den Antragstellenden benanntes Mitglied
des Beirates hinzugezogen.’
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3. § 9 Absatz 1 Ziffer 3 wird wie folgt gefasst:

,3. Erteilung von Baugenehmigungen für Werbeanlagen sowie
für Vorhaben nach den §§ 31, 33 bis 35 des Baugesetzbuchs;
Genehmigungsfreistellungen sind dem Beirat zur Kenntnis zu
geben, ebenso wie Gestattungen von Abweichungen von den
Vorschriften der Bremischen Landesbauordnung zur Herstel-
lung der Barrierefreiheit;’

4. § 10 Absatz 2 wird um folgende Ziffer 3 ergänzt:

,3. Planungen für den Mitteleinsatz zur Unterhaltung von stadt-
teilbezogenen Grün- und Parkanlagen, einschließlich der darin
befindlichen Wege und Plätze, mit Ausnahme von Maßnah-
men zur Verkehrssicherung;’

Die bestehende Ziffer 3 wird Ziffer 4.

5. § 11 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,Nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 1 entscheidet auf
Antrag des Beirates in den Fällen des § 9 Absatz 1 Nummer 1, 2
und 11 und § 10 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 die Stadtbürgerschaft.’

6. § 14 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Liegen zwingende Gründe vor, kann der Beirat in Einzelfällen
abweichend beschließen.’

7. § 23 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,In die Ausschüsse können neben Beiratsmitgliedern auch Perso-
nen als Mitglieder entsandt werden, die in den Beirat wählbar sind,
diesem aber nicht angehören.’

8. § 23 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,§§ 18 bis 22 gelten für die Mitglieder von Ausschüssen und für die
Vertreterinnen oder Vertreter nach Absatz 4 und Absatz 5 ent-
sprechend.’

9. § 24 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Die Beiräte bilden mit einfacher Mehrheit eine Beirätekonferenz
zur Koordinierung der Interessen aller Beiräte.’

10. Ferner wird die Begründung wie folgt geändert:

a) § 7, dort Absatz 2, nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

,Aus dem Anhörungsrecht der Beiräte ergibt sich eine Ver-
pflichtung der zuständigen Stelle eine Vertreterin oder einen
Vertreter zur Anhörung in die Beiratssitzung zu entsenden.’

b) § 10 zu Absatz 1 Nummer 3, dort Absatz 3, wird um folgenden
Satz ergänzt:

,Sie regeln auch die Beteiligung der Beiräte im Hinblick auf
verkehrslenkende, -beschränkende und -beruhigende Maß-
nahmen, sofern diese stadtteilübergreifende Wirkung haben.’

c) § 14, dort Absatz 2, wird Satz 2 gestrichen und durch folgen-
de Sätze 2 und 3 ergänzt:

,Eine Ausnahme von der Bestimmung, dass Beiräte barriere-
frei tagen, ist nur aus zwingendem Grund möglich. Dieser
Grund muss das Interesse von Bürgerinnen und Bürgern und/
oder Beiratsmitgliedern mit Mobilitätsbeeinträchtigungen an
einem barrierefreien Zugang zu der Beiratssitzung überwie-
gen.’“

Der  Ausschuss  hat  den  Antrag  der  Fraktionen  der  SPD  und  Bünd-
nis 90/Die Grünen zu den Ziffern 1 sowie 3 bis 8 einstimmig und zu der
Ziffer 2 mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der SPD, der
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE. bei Enthaltung des Mit-
glieds der Fraktion der FDP, sowie zu Ziffer 9 mit den Stimmen der
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Mitglieder der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und DIE
LINKE. gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der CDU
und der FDP beschlossen.

Den Antrag insgesamt mit den als Ziffer 10 enthaltenen Ergänzungen
der Begründungen zum Ortsgesetz hat der Ausschuss mit den Stim-
men der Mitglieder der Fraktionen der SPD, der CDU, Bündnis 90/Die
Grünen und DIE LINKE. bei Enthaltung des Mitglieds der Fraktion der
FDP beschlossen und zur Grundlage der Empfehlung des Ausschusses
für die Beschlussfassung in der Stadtbürgerschaft gemacht. Für den
Inhalt der sich daraus ergebenden Änderungen des Gesetzentwurfs
wird auf den Antrag des Ausschusses in Ziffer II.1 dieses Berichts ver-
wiesen.

b) Antrag der Fraktion der CDU

Die Fraktion der CDU legte dem Ausschuss folgenden Antrag vor:

„I. Die Mitglieder der CDU-Bürgerschaftsfraktion beantragen die fol-
genden Änderungen:

1. In § 6 Abs. 4 werden die Worte ,, die das 14. Lebensjahr voll-
endet haben,’ gestrichen.

2. In § 8 Abs. 1 S. 2 wird das Wort ,gemeinsam’ gestrichen.

3. § 9 Abs. 1 Nr. 8 erhält folgende Fassung:

,8. Anträge an die Stiftung Wohnliche Stadt, Mittel des Pro-
gramms Wohnen in Nachbarschaft (WiN), Mittel des Pro-
gramms Soziale Stadt, Impulsmittel und Mittel aus der
Zweckabgabe nach dem Bremischen Glückspielgesetz;’

4. In § 9 Abs. 1 Nr. 13 wird das Wort ,öffentlichen’ gestrichen.

5. § 9 Abs. 1 wird als Nr. 14 wie folgt ergänzt:

,14. verkehrslenkende, -beschränkende und -beruhigende
Maßnahmen soweit diese stadtteilübergreifend sind.’

6. In § 11 Abs. 1 S. 3 werden die Worte ,, wenn der Beirat dies
bei seiner Beschlussfassung beantragt.’ gestrichen.

7. § 16 Abs. 2 erhält die folgende Fassung:

,(2) Beschlüsse der Beiräte sind durch das Ortsamt bekannt
zu geben und den zuständigen Stellen zu übermitteln. Auch
das Abstimmungsverhalten der Parteien und Wählervereini-
gungen ist bekannt zu machen.’

8. In § 23 Abs. 6 S. 1 wird die Zahl ,4’ durch die Zahl ,5’ ersetzt.

9. § 24 Abs. 2 erhält die folgende Fassung:

,Die Beiräte bilden die Beirätekonferenz zur Koordinierung
der Interessen der Beiräte. Die Beiratssprecher und -sprecher-
innen gehören der Beirätekonferenz an. Sie können sich von
einem stellvertretenden Beiratssprecher oder einer stellver-
tretenden Beiratssprecherin vertreten lassen. Die Beiräte-
konferenz wählt aus ihrer Mitte einen Sprecher oder Spre-
cherin sowie einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin.
§ 23 Abs. 4 gilt entsprechend. Die Beirätekonferenz gibt sich
eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsführung obliegt der Auf-
sichtsbehörde.’

10. In § 29 Abs. 7 wird das Wort ,rechtzeitig’ durch das Wort ,zeit-
nah’ ersetzt.

11. § 34 Abs. 2 Satz 1 erhält die folgende Fassung:

,(2) Die Aufsichtsbehörde hat die Ortsämter und die Beiräte
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.’
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II. Die Mitglieder der CDU-Bürgerschaftsfraktion unterstützen die
vom Landesbehindertenbeauftragen mit Scheiben vom 4. Novem-
ber 2009 vorgeschlagenen Änderungen.

III. Die Mitglieder der CDU-Bürgerschaftsfraktion unterstützen den
Änderungsvorschlag der Ausschussassistenz vom 24. November
2009 zu §§ 3 und 4 des Entwurfes.“

Nach Beschlussfassung über die Änderungen in §§ 3 und 4 des Ent-
wurfs sowie über den Antrag der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/
Die Grünen erklärten die Mitglieder der Fraktion der CDU den Antrag
zu Ziffer I.5 bis I.8 sowie I.10, I.11, II. und III. für erledigt und zogen die
Ziffer I.4 zurück.

Jeweils mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen und gegen die Stimmen der Mitglieder der
Fraktion der CDU wurde der Antrag zu Ziffer I.1 gegen die Stimme des
Mitglieds der Fraktion DIE LINKE. bei Enthaltung des Mitglieds der
Fraktion der FDP, zu Ziffer I.2 und I.3 gegen die Stimme des Mitglieds
der Fraktion der FDP mit der Stimme des Mitglieds der Fraktion DIE
LINKE. sowie zu Ziffer I.9 gegen die Stimme des Mitglieds der Frak-
tion der FDP und bei Enthaltung des Mitglieds der Fraktion DIE LINKE.
abgelehnt.

c) Antrag der Fraktion DIE LINKE.

Die Fraktion DIE LINKE. legte dem Ausschuss folgenden Antrag vor:

„Der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Beiratsangelegenheiten
möge beschließen:

Im Abschnitt 4 – § 22 – Ende der Mitgliedschaft – wird der Absatz 1
Nr. 1 gestrichen.

Begründung:

Die vorgesehene Regelung stellt eine erhebliche Benachteiligung und
Ungleichbehandlung kleinerer Parteien dar. Oft bedeutet der Woh-
nungswechsel nur den Wechsel von der einen zur anderen Straßen-
seite und man befindet sich in einem anderen Beiratsgebiet. Eine beson-
dere Härte würde die vorgeschlagene Regelung für Menschen in pre-
kären Verhältnissen/Hartz IV bedeuten, wenn ihnen der Wohnungs-
wechsel durch die BAgiS vorgeschrieben wird.“

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. wurde gegen die Stimmen der
Mitglieder der Fraktionen DIE LINKE. und der FDP mit den Stimmen
der Mitglieder der Fraktionen der SPD, der CDU und Bündnis 90/Die
Grünen abgelehnt.

d) Antrag der Fraktion der FDP

Die Fraktion der FDP legte dem Ausschuss folgenden Antrag vor:

„I. Abschnitt 2 (Aufgaben und Recht der Beiräte) wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 5 Absatz 1 werden nach dem Wort ,Interesse, die Wörter
,im Beiratsbereich’ eingefügt.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter ,eines Viertels seiner Mit-
glieder’ ersetzt durch die Wörter ,einer im Beirat vertre-
tenen Partei oder Wählervereinigung’.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter ,eines Viertels sei-
ner Mitglieder’ ersetzt durch die Wörter ,einer im Beirat
vertretenen Partei oder Wählervereinigung’.

c) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort ,kann’ ersetzt durch das
Wort ,wird’. Das Wort ,werden’ wird gestrichen.

3. In § 11 Absatz 1 Satz 3 werden die Angaben ,, wenn der Bei-
rat dies bei seiner Beschlussfassung beantragt’ gestrichen.
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II. Abschnitt 3 (Arbeitsweise der Beiräte) wird wie folgt geändert:

1. In § 13 Absatz 2 werden die Wörter ,einem Viertel der Beirats-
mitglieder’ ersetzt durch die Wörter ,einer im Beirat vertrete-
nen Partei oder Wählervereinigung’.

2. In § 16 Absatz 2 werden nach dem Wort ,Beiräte’ die Wörter
,und deren Abstimmungsergebnisse’ eingefügt.

3. § 17 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

,Sind mehrere gleichartige Wahlstellen zu besetzen, so rich-
tet sich das Vorschlagsrecht nach dem Verfahren nach Sainte
Lague/Schepers aufgrund der für die Parteien und Wähler-
vereinigungen im Beiratsbereich abgegebenen Stimmen, au-
ßer, wenn einstimmig etwas anderes beschlossen worden ist.’

4. § 22 Absatz 1 Nummer 1 wird gestrichen. In der bisherigen
Nummer 2 wird die Angabe ,2.’ gestrichen.

III. Abschnitt 5 (Ausschüsse und beiratsübergreifende Zusammenar-
beit)

1. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,sieben’ ersetzt durch
das Wort ,elf’.

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

,Auf Antrag einer im Beirat vertretenen Partei oder Wäh-
lervereinigung muss sich der Beirat im Einzelfall mit der
Angelegenheit befassen.’

c) Absatz 4 Satz 5 erhält folgende Fassung:

,Im Sprecher- und Koordinierungsausschuss ist jede im
Beirat  vertretene  Partei  oder  Wählervereinigung  mit
Stimmrecht vertreten.’

2. § 24 erhält folgende Fassung

,§ 24

Bildung des Gesamtbeirats

(1) Die Beiratssprecher gehören dem Gesamtbeirat an, der
bei der Aufsichtsbehörde zu bilden ist. Parteien und Wähler-
vereinigungen, die im Gesamtbeirat nicht vertreten sind, ha-
ben das Recht, ein Beiratsmitglied mit beratender Stimme in
den Gesamtbeirat zu entsenden, wenn sie in mindestens zwei
Beiräten Mandate errungen haben.

(2) Der Gesamtbeirat wählt aus seiner Mitte eine Sprecherin
oder einen Sprecher und eine Stellvertreterin oder einen Stell-
vertreter.

(3) An den Sitzungen des Gesamtbeirats nimmt die Aufsichts-
behörde mit beratender Stimme teil. Sie lädt ein und führt
den Vorsitz.

(4) Der Gesamtbeirat tagt grundsätzlich in nicht öffentlicher
Sitzung.’

IV. Abschnitt 7 (Ortsämter, Ortsamtsleitung)

1. § 35 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Angaben ,Ortsamtsleiterin oder
Ortsamtsleiter’ ersetzt durch die Angaben ,Ortsteilbür-
germeisterin oder Ortsteilbürgermeister’.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

,Die Wahlberechtigten im Beiratsbereich wählen die Orts-
teilbürgermeisterin oder den Ortsteilbürgermeister zeit-
gleich mit der Wahl zum Beirat. Die Wahlperiode beträgt
vier Jahre. Die Ortsteilbürgermeisterin oder der Ortsteil-
bürgermeister üben ihre Tätigkeit nach Ablauf der Wahl-
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zeit des Beirates bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolge-
rinnen oder ihrer Nachfolger aus.’

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

,Die Vertretung der Ortsteilbürgermeisterin oder des Orts-
teilbürgermeisters nimmt die Beiratssprecherin oder der
Beiratssprecher war.’

2. § 36 erhält folgende Fassung:

,§ 36

Ortsteilbürgermeisterin und Ortsteilbürgermeister

(1) Die Ortsteilbürgermeisterinnen und Ortsteilbürgermeister
der für die Beiratsbereiche nach § 1 Nummer 1, 3, 12, 17 und
18 gebildeten Ortsämter sind ehrenamtlich tätig.

(2) Ehrenamtliche Ortsteilsbürgermeisterinnen und Ortsteil-
bürgermeister erhalten eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung. Das Nähere regelt der Senat.’

V. Abschnitt 8 (Schlussbestimmungen) wird wie folgt geändert:

§ 38 Absatz 2 wird gestrichen.

(Anmerkung: Bei Annahme von Änderung in § 22 nicht notwen-
dig.)“

Nach Beschlussfassung über den Antrag der Fraktionen der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen erklärte das Mitglied der Fraktion der FDP
den Antrag zu Ziffer I.2. c) sowie zu Ziffer II.4 und V. für erledigt.

Jeweils mit den Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen und gegen die Stimmen des Mitglieds der Frak-
tion der FDP wurde der Antrag zu Ziffer I.1 bei Enthaltung des Mit-
glieds der Fraktion DIE LINKE. mit den Stimmen der Mitglieder der
Fraktion der CDU, zu Ziff. I.2. a) und b) sowie Ziffer II.1 und III.1 gegen
die Stimme des Mitglieds der Fraktion DIE LINKE mit den Stimmen
der Mitglieder der Fraktion der CDU, zu Ziffer I.3 sowie Ziffer II.2. und
II.3 gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der CDU und
DIE LINKE und zu Ziffer III.2 und IV. mit den Stimmen der Mitglieder
der Fraktionen der CDU und DIE LINKE. abgelehnt.

II. Antrag

1. Beschlussempfehlung zu Änderungen des Entwurfs des Ortsgesetzes

Der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Beiratsangelegenheiten empfiehlt
der Stadtbürgerschaft, die folgenden Änderungen des Entwurfs des Orts-
gesetz über Beiräte und Ortsämter, Mitteilung des Senats vom 18. August
2009, Drs. 17/366 S, zu beschließen:

1. § 3 Absatz 2 wird gestrichen.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden nach dem Wort „§ 3“ die Wörter „Absatz 1“ gestri-
chen und nach dem Wort „Wahltage“ die Wörter „das 18. Lebensjahr
vollendet hat und“ eingefügt.

3. § 5 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

Nach dem Wort „Beschlüsse“ wird das Wort „sowohl“ und nach dem
Wort „sind“ werden die Wörter „als auch die Herstellung von Barriere-
freiheit fördern“ eingefügt.

4. § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

In Satz 3 wird das Wort „kann“ durch das Wort „wird“ ersetzt und
nach dem Wort „hinzugezogen“ das Wort „werden“ gestrichen.

5. § 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

In Nummer 3 werden nach dem Wort „geben“ die Wörter „ebenso wie
Gestattungen von Abweichungen von den Vorschriften der Bremischen
Landesbauordnung zur Herstellung der Barrierefreiheit“ eingefügt.
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6. § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird wie folgt neu gefasst:

„3. Planungen für den Mitteleinsatz zur Unterhaltung von stadt-
teilbezogenen Grün- und Parkanlagen einschließlich der darin
befindlichen Wege und Plätze mit Ausnahme von Maßnah-
men zur Verkehrssicherung“

b) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

7. § 11 Absatz 3 wird wir folgt geändert:

In Satz 3 werden nach den Wörtern „§ 10 Absatz 2 Nummer 1“ die
Wörter „und 2“ durch die Wörter „bis 3“ ersetzt.

8. § 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

In Satz 2 wird das Wort „besondere“ durch das Wort „zwingende“ er-
setzt.

9. § 23 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„In die Ausschüsse können neben Beiratsmitgliedern auch Personen
als Mitglieder entsandt werden, die in den Beirat wählbar sind, diesem
aber nicht angehören.“

10. § 23 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden nach den Wörtern „Absatz 4“ die Wörter „und Ab-
satz 5“ eingefügt.

11. § 24 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 wird das Wort „können“ durch das Wort „bilden“ ersetzt und
nach den Wörtern „aller Beiräte“ das Wort „bilden“ gestrichen.

Der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Beiratsangelegenheiten empfiehlt
der Stadtbürgerschaft weiterhin, folgende ergänzende Begründungen zum
Entwurf des Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter, Anlage 2 der Mittei-
lung des Senats vom 18. August 2009, Drs. 17/366 S, zu beschließen:

a) Zu § 7

Im 2. Absatz wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Aus dem Anhörungsrecht der Beiräte ergibt sich eine Verpflichtung
der zuständigen Stelle, eine Vertreterin oder einen Vertreter zur Anhö-
rung in die Beiratssitzung zu entsenden.“

b) Zu § 10 Absatz 1 Nummer 3

Der 3. Absatz wird um folgenden Satz ergänzt:

„Sie regeln auch die Beteiligung der Beiräte im Hinblick auf verkehrs-
lenkende, -beschränkende und -beruhigende Maßnahmen, sofern diese
stadtteilübergreifende Wirkung haben.“

c) Zu § 14

Im 2. Absatz wird Satz 2 gestrichen und der 2. Absatz durch folgende
Sätze 2 und 3 ergänzt:

„Eine Ausnahme von der Bestimmung, dass Beiräte barrierefrei tagen,
ist nur aus zwingendem Grund möglich. Dieser Grund muss das Inter-
esse von Bürgerinnen und Bürgern und/oder Beiratsmitgliedern mit
Mobilitätsbeeinträchtigungen an einem barrierefreien Zugang zu der
Beiratssitzung überwiegen.“

2. Beschlussempfehlung zum Entwurf des Ortsgesetzes

Der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Beiratsangelegenheiten empfiehlt
der Stadtbürgerschaft mehrheitlich, das Ortsgesetz über Beiräte und Orts-
ämter, Mitteilung des Senats vom 18. August 2009, Drs. 17/366 S, mit den
unter Ziffer II.1 dieses Berichts aufgeführten Änderungen zu beschließen.

Silvia Neumeyer

(stellvertretende Vorsitzende)
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Ü
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 d
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 d
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: D
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D
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 d
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ra
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D
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 d
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n
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l m
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 D
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 d
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ra
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Z
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M
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 d
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m
itg
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rn
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 d
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n 
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r 

di
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itg
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A
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hü
ss
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 fü

r 
di

e 
V
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S

ch
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us
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E
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 d
a 
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R
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ild
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g 
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M
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be
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hl
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s 
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H
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 S
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   (4
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Z
u 

M
itg
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de

rn
 d

er
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hü
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en
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en
 

B
ei

ra
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m
itg
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rn
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h 

P
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lt 
w
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 d

ie
 d
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 a

be
r 

ni
ch

t i
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ra
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 d
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 m
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 B
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D
ie

 B
ei

rä
te

 k
ön

ne
n 

m
it 

ei
nf

ac
he

r 
M

eh
rh

ei
t e

in
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D
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 b
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. D
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3 
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) 

Ü
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(2
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 D
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t d
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n
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 d
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 d
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